
 

 
 

Richtlinien für den Vereinssport und Kursbetrieb des TuS 1882 Opladen e.V. 
Schwimmen 

      Stand: 1. Oktober 2021 

Schwimmbad Opladen Wiembachtal 

 
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern, 
 
in Zeiten der Corona-Pandemie sind wir ganz besonders auf Ihre Hilfe angewiesen um den 
Schwimmbetrieb aufrecht erhalten zu können. 
Wir halten weiterhin an unserem Hygienekonzept fest, um Infektionsrisiken zu minimieren. Die 
nachfolgend beschriebenen Verhaltensvorschriften sind verbindlich und müssen unbedingt eingehalten 
werden. Wir bitten Sie, dieses Konzept aufmerksam zu lesen und das unterschriebene Beiblatt der 
Übungsleiterin oder dem Übungsleiter auszuhändigen. 
 

1. Zur Teilnahme am Sport, muss jedes Mitglied folgende Voraussetzungen erfüllen:  

 „3 G“ - das Mitglied ist geimpft, getestet oder genesen und weist dies nach. Kinder, 
die noch nicht in die Schule gehen, sind davon befreit. 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome 
(d.h. kein Schwimmen bei Schnupfen, Husten, Halskratzen, usw.) 

 Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren 
der Hände) werden eingehalten.  

 Teilnehmern aus „Risikogruppen“ wird empfohlen, sich ärztlichen Rat zur Teilnahme 
am Sportangebot zu holen. 

 
2. Betreten und Aufenthalt im Schwimmbad:  

 Die Teilnehmer werden angehalten, frühestens 10 Min. vor Beginn des Unterrichts 
zum Schwimmbad zu kommen.  

 Der Zutritt der Mitglieder zur Sportstätte erfolgt nacheinander und unter Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Metern. 

 Jedes Mitglied ist angehalten, die im Eingangsbereich des Schwimmbades die vom 
Sportpark aufgestellten Handdesinfektionsspender zu benutzen. 

 In der Umkleide und bis zu den Wärmebänken und beim Betreten/ Verlassen des 
Bades müssen Masken getragen werden. 

 Das Betreten und Verlassen der Sportstätte erfolgt auf den vom Sportpark 
vorgegebenen Wegen. 

 Die Schwimmerinnen und Schwimmer werden angehalten im gesamten 
Schwimmbadbereich sowie in den Umkleiden und Duschen einen Abstand von 1,5 
Metern einzuhalten.  

 Nach Möglichkeit sollten die Schwimmerinnen und Schwimmer bereits ihre 
Badekleidung unter der Kleidung tragen, damit die Umziehzeiten reduziert werden 
können. 



 

 
 

 Sämtliche Kleidung ist nach dem Entkleiden in der Tasche zu verstauen. Diese 
Tasche wird mit in die Schwimmhalle genommen. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Tasche groß genug ist um die Kleidung und die Schuhe zu fassen. 

 Eltern dürfen – wenn dies unbedingt erforderlich ist – ihren Kindern beim Umziehen 
helfen, jedoch ist weiterhin auf den Mindestabstand zu anderen zu achten. 

 Die Duschzeit sollte möglichst kurzgehalten und die Körperpflege auf das Nötigste 
beschränkt werden. Bitte verzichten Sie auf das Trocknen von Haaren. 

 Ein Verlassen des Beckens erfolgt nur nach Aufforderung durch die Übungsleiter. 
 
 
 
 

             
 
 

Bestätigung 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Vorgaben verstanden habe und mich entsprechend daran halten 
werde bzw. mein Kind/ meine Kinder nach besten Möglichkeiten dabei unterstütze die Regeln zu 
verstehen und sich daran zu halten. 
 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine Anwesenheit erfasst wird und diese Listen 
vier Wochen aufbewahrt werden.  
 
 
 

Name, Vorname 
 
 
 

Ggf. Name des Kindes 
 
 
 

Datum, Unterschrift 
 
 

 

Aktuelle Mobilfunknummer 


